
 

 
 

 
 

 
 

N E W S L E T T E R 

 

____________________________________ 

 

Thema dieser Ausgabe 

   

 Jahresabschluss und betriebliche Steuern: Untergang von Gewerbeverlusten bei Betriebsverpachtung  

   

____________________________________ 

 

Der vortragsfähige Gewerbeverlust im Sinne des § 10a 
GewStG geht unter, wenn zum Schluss des Erhebungs-
zeitraums zwar eine die einkommensteuerrechtliche 
Existenz des Betriebs unberührt lassende Betriebsunter-
brechung („ruhender Gewerbebetrieb“) gegeben ist, ge-
werbesteuerrechtlich hiermit aber die werbende Tätig-
keit nicht nur vorübergehend unterbrochen bzw. eine an-
dersartige werbende Tätigkeit aufgenommen wird. Es 
entfällt die für die Verlustfeststellung erforderliche Unter-
nehmensidentität. 
 
 
Hintergrund 

 
Wird ein gewerbesteuerlicher Verlust erzielt, kann dieser 
– betragsmäßigen in den Grenzen der sog. Mindestbe-
steuerung – nach § 10a GewStG mit Gewinnen aus zu-
künftigen Erhebungszeiträume verrechnet werden (sog. 
Verlustvortrag). Der Verlust hat somit eine hohen wirt-
schaftlichen Wert. 
 
Die Höhe des vortragsfähigen Gewerbeverlusts wird in 
einem Steuerbescheid gesondert festzustellen. Anders 
als bei der Einkommen- und Körperschaftsteuer ist ein 
Verlustrücktrag nicht möglich. 
 
Voraussetzung des Verlustabzugs ist die Identität des 
Unternehmens sowie des Unternehmers: 
 

 Ein Gewerbeverlust kann nur dann abgezogen 
werden, wenn der im Kürzungsjahr bestehende 
Gewerbebetrieb identisch ist mit dem Gewerbebe-
trieb, der im Verlustentstehungsjahr bestanden hat 
(sog. Unternehmensidentität). 

 Ein Gewerbetreibender kann den Verlustabzug zu-
dem nur in Anspruch nehmen, wenn er den Gewer-
beverlust zuvor in eigener Person erlitten hat (sog. 
Unternehmeridentität). 

 

Liegen die Voraussetzung der Unternehmensidentität 
und der Unternehmeridentität nicht kumulativ vor, geht 
der gewerbesteuerliche Verlustvortrag unter. Der Bun-
desfinanzhof hatte mit Urteil vom 30.10.2019 (Az. IV R 
59/16) über den Verlustuntergang im Fall einer Betriebs-
verpachtung zu entscheiden. 
 
 
Urteil des Bundesfinanzhofs 

 
Sein Urteil fasst der Bundesfinanzhof in der Pressemit-
teilung Nr. 4 vom 30.1.2020 wie folgt zusammen: 
 
„Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 
30.10.2019 – IV R 59/16 entschieden, dass gewerbe-
steuerliche Verlustvorträge bei der Verpachtung des Be-
triebs einer gewerblich geprägten Personengesellschaft 
untergehen können. Nach der Rechtsprechung des BFH 
setzt die Kürzung des Gewerbeertrags um Verluste aus 
früheren Jahren u.a. die sog. Unternehmensidentität vo-
raus. Danach muss der Gewerbetrieb, in dem die Ver-
luste entstanden sind, mit dem Gewerbebetrieb identisch 
sein, der den Abzug der Verluste begehrt. Dies hängt da-
von ab, ob die tatsächlich ausgeübte Betätigung die glei-
che geblieben ist. Ist dies nicht der Fall, geht der Verlust-
vortrag unter. 
 
Im jetzt entschiedenen Fall hatte sich eine Unterneh-
mensgruppe umstrukturiert, was für die zu beurteilende 
gewerblich geprägte KG bedeutete, dass sie in einem 
Zwischenschritt ihren Betrieb an eine andere Gesell-
schaft der Unternehmensgruppe verpachtete. Nach ei-
nem Jahr wurde der Pachtvertrag wieder aufgehoben, 
die bisherige Pächterin erwarb Teile des Betriebsvermö-
gens von der Personengesellschaft und mietete nur 
noch das Betriebsgrundstück an. Das Finanzamt war der 
Meinung, dass der bisherige Betrieb mit Übergang zur 
Verpachtung jedenfalls gewerbesteuerlich beendet wor-
den sei. Bisherige Verlustvorträge seien damit entfallen 
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und könnten nicht mit späteren Gewinnen verrechnet 
werden. Das Finanzgericht (FG) gab der Klage statt. 
 
Vor dem BFH hatte das Urteil der Vorinstanz jedoch kei-
nen Bestand. Der BFH verwies die Sache an FG zurück. 
Er führte aus, dass es – entgegen der Auffassung des 
FG – nicht ausreicht, wenn der Gewerbebetrieb im An-
rechnungsjahr wieder mit dem des Verlustentstehungs-
jahrs identisch ist, in der Zwischenzeit aber die wer-
bende Tätigkeit nicht nur vorübergehend unterbrochen 
oder eine andersartige werbende Tätigkeit ausgeübt 
wurde. Vielmehr muss die Unternehmensidentität unun-
terbrochen bestanden haben. Sollte sich im zweiten 
Rechtsgang ergeben, dass es mit der Verpachtung zu 
einer Betriebsaufspaltung gekommen sei, habe die Un-
ternehmensidentität von der Verpachtung an für die 

Dauer der personellen und sachlichen Verflechtung fort-
bestanden.“ 
 
Fazit 

 
Vor einer geplanten Betriebsverpachtungen ist zu prü-
fen, ob gewerbesteuerliche Verlustvorträge bestehen. 
Sollte dies der Fall sein, muss beurteilt werden, ob diese 
aufgrund der Betriebsverpachtung untergehen. 
 
 
15.2.2020 
 

Dr. Johannes Stehr 
Rechtsanwalt Steuerberater 
Fachanwalt für Steuerrecht 
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Die Beiträge dieses Newsletters stellen eine Auswahl an allgemeinen Informationen über aktuelle Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltungsauffas-
sung dar. Sie wurde nach besten Wissen erstellt. Sie erheben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und können die persönliche Beratung in keinem Fall 
ersetzen. Diese Mandanteninformation stellt keine Auskunft, Beratung oder sonstige Dienstleistung unserer Berufsträger dar. Für Inhalt, Richtigkeit, Aktualität 
und Vollständigkeit kann daher keinerlei Haftung – auch seitens der Verantwortlichen –  übernommen werden. 


